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 Veröffentlicht am 25.01.2001

Norm

ASGG §63 Abs1

Rechtssatz

Die Geltendmachung eines neuen Anspruches ist einer Partei, die bisher nicht quali ziert vertreten war, nur dann

möglich, wenn dieser vor dem Schluss der Verhandlung erster Instanz entstanden ist.

Entscheidungstexte

8 ObA 226/00v
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